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AMTLICHE LEITSÄTZE

1. Für die Beurteilung der Frage, ob der zur Dienstleistung Verpflichte-

te als selbständiger Handelsvertreter oder als unselbständiger Ange-

stellter tätig geworden ist, und damit, ob eine Zuständigkeit der Ar-

beitsgerichte oder der ordentlichen Gerichte eröffnet ist, ist das Ge-

samtbild der vertraglichen Gestaltung und der tatsächlichen Handha-

bung entscheidend.

2. Auch wenn der Dienstverpflichtete Ort, Zeit und Art der Tätigkeit

weitgehend selbst bestimmen kann und nach dem Vertrag als Vergü-

tung Provisionen für vermittelte Verträge zu leisten sind, kann die ge-

lebte Vertragswirklichkeit (u.a. geschuldete Erreichbarkeit, Mittei-

lungspflicht über Abwesenheitszeiten, Wahrnehmung handelsvertre-

teruntypischer Aufgaben, fehlende Abrechnung über Provisionen und

„Provisionsvorschüsse“ durch Unternehmer während der gesamten

Vertragslaufzeit, Provisionsrechnung ohne Ausweis der Mehrwertsteu-

er) gegen eine selbständige Tätigkeit und für eine wirtschaftliche Un-

selbständigkeit sprechen, mit der Folge, dass für Rechtsstreitigkeiten

hieraus die Arbeitsgerichte zuständig sind.

HGB § 84 Abs. 1 S. 2; ArbGG § 5

BB-Kommentar
„Wann gehört ein Handelsvertretervertrag vor
ein Arbeitsgericht?“

PROBLEM
Handelsvertreterverträge werden in den unterschiedlichsten Formen und

für die verschiedensten Konstellationen geschlossen. Hinter der Bezeich-

nung Handelsvertreter kann sich ein selbständiger Unternehmer verber-

gen, aber genauso ein unselbständiger Angestellter. Gerade dann, wenn

jemand zunächst im Angestelltenverhältnis tätig war und sodann in ein

Handelsvertreterverhältnis wechselt (Umstellung seines Anstellungs- in ei-

nen Handelsvertretervertrag), ohne dass die Tätigkeit sich im Kern verän-

dert, kann sich die Frage stellen, ob es sich aufgrund des neuen Vertrages

tatsächlich schon um einen Selbständigen oder noch immer um einen

Angestellten, also einen Arbeitnehmer handelt. Diese Frage kann für bei-

de Vertragspartner brisant sein, denn bei einem Selbständigen sind die

Vorschriften des Handelsrechts (HGB) anwendbar, welche ihm eine Absi-

cherung seiner Lebensrisiken (Krankenversicherung, Sozialversicherung)

selbst überlassen; im anderen Fall unterliegt das Verhältnis arbeitsrechtli-

chen (Schutz-)Normen, die ihm etwa bei Kündigung oder oder im Krank-

heitsfall einen Mindeststandard zubilligen.

Abgrenzung:

Anhaltspunkte dafür, ob ein Handelsvertreter als Selbständiger oder als

Arbeitnehmer (kaufmännischer Angestellter; das HGB spricht vom „Hand-

lungsgehilfen“) zu qualifizieren ist, gibt § 84 Abs. 1 S. 2 HGB.

Wenn ein selbständiger(!) Handelsvertreter vertraglich nur für ein einziges

Unternehmen tätig werden darf, bedeutet dies nicht automatisch das Vor-

liegen eines Arbeitsverhältnisses, denn ob ein Handelsvertreter nur eines

oder mehrere verschiedene Unternehmen vertritt, spielt für die Anwendung

der §§ 84 f. HGB keine entscheidende Rolle. Allerdings könnte man hier ge-

neigt sein, von einem „arbeitnehmerähnlichen“ Handelsvertreterverhältnis

zu sprechen. Die Vorschrift des § 92a HGB sollte für einen solchen „arbeit-

nehmerähnlichen Handelsvertreter“ klare Verhältnisse schaffen und einem

wirtschaftlich schwachen Einfirmenvertreter einen materiell-rechtlichen

(Mindest-)Schutz gewähren. Allerdings hat der Gesetzgeber von der ihm

durch § 92a HGB eingeräumten Ermächtigungsgrundlage keinen Gebrauch

gemacht, so dass es nunmehr den Gerichten zufällt, bei einem solchen ar-

beitnehmerähnlichen Handelsvertreter die Schutzvorschriften des Arbeits-

rechts für abhängig Beschäftigte analog heranzuziehen.

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Fall gelangte das angerufene OLG München allerdings

gar nicht zur Anwendung des HGB, da es aufgrund der Gesamtwürdigung

aller Umstände nicht die Merkmale eines selbständigen Einfirmenvertre-

ters (= selbständiger Handelsvertreter), sondern nur eine scheinbare Selb-

ständigkeit (= Einfirmenvertreter im Angestelltenverhältnis) als gegeben

ansah. Insofern folgerichtig verwies es die Beurteilung des Vertriebspart-

nervertrages an das Arbeitsgericht.

Tatsächlich ist nicht selten eine Vertragsgestaltung anzutreffen, die eine

„Scheinselbständigkeit“ vorgaukelt und eine arbeitnehmerähnliche Abhän-

gigkeit mit vertraglichen Bezeichnungen ummäntelt, die der tatsächlichen

Praxis nicht entsprechen. Für die rechtliche Beurteilung kommt es aber, wie

das OLG zu Recht feststellt, nicht auf den Wortlaut des („Handelsvertreter“-)

Vertrages, sondern allein auf die gelebte Vertragswirklichkeit an. Die Formu-

lierungen im Vertrag haben der Klägerin daher nicht geholfen. Der von ihr

angestellte Versicherungsmakler war zwar auf der Grundlage eines „Ver-

triebspartner-Vertrags“ beschäftigt worden, in dem er nicht nur als „Ver-

triebspartner“, sondern auch als „selbständiger Handelsvertreter“ bezeich-

net und in dem ihm auf dem Papier weitgehende Unabhängigkeit zuge-

standen wurde. Eine Würdigung der tatsächlichen Handhabung ergab je-

doch, dass diese von der beschriebenen Vertragslage entscheidend abwich.

Für die Klägerin, eine Versicherung, dürfte dies bedeuten, dass die von ihr

gewährten „Provisionen“ trotz der vertraglich anderweitigen Regelung

(„Papier ist geduldig“) als Entgelt für eine wirtschaftlich unselbständige Tä-

tigkeit qualifiziert werden könnten. Es ist zu vermuten, dass ihrer Zahlungs-

klage auf Rückzahlung dieser „Provisionen“ vor dem Arbeitsgericht kein Er-

folg beschieden sein wird.

PRAXISFOLGEN

An der Entscheidung des OLG München gibt es nichts zu deuteln. Gerade

bei Einfirmenvertretern kann nur eine besonders sorgfältige Beurteilung

sowohl der Vertragsgestaltung als auch vor allem der tatsächlichen Hand-

habung der Vertragsdurchführung Aufschluss darüber geben, ob es sich

tatsächlich um einen Handelsvertreter oder um einen Angestellten han-

delt – und damit auch, ob die Zivil- oder Arbeitsgerichte für die Beurtei-

lung des Vertragsverhältnisses zuständig sind. Diese Analyse kann nur un-

ter Auslegung der vorstehend aufgezeigten Kriterien erfolgen. Ist ein Han-

delsvertreter danach als unselbständig zu qualifizieren, so gehört eine

Auseinandersetzung um seinen Vertrag zwingend vor ein Arbeitsgericht.
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